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UNHCR-Position zum Entwurf des Deregulierungsgesetzes 2006 
 
Sehr geehrter Herr Sektionsleiter Dr. Lienbacher, 
Sehr geehrter Herr Abteilungsleiter Mag. Wallner, 
 
Bezug nehmend auf den uns mit Schreiben vom 2. Februar 2006 übermittelten Entwurf des 
Deregulierungsgesetzes 2006 nimmt das UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR wie folgt 
Stellung: 
 
UNHCR spricht sich gegen die in Artikel 3 Z 7 des Gesetzesentwurfs vorgesehene Aufhebung 
der Verordnung des Bundesministeriums für Finanzen vom 29. April 1969 über die 
Erweiterung der Vertretungsbefugnis der Finanzprokuratur (10. Prokuratursverordnung), 
BGBl. Nr. 155/1969, aus. 
 
In den Erläuternden Bemerkungen zu dieser Bestimmung heißt es: „Die angeführten 
Verordnungen sind in den Jahren 1954 bis 1988 erlassen worden. Sie werden in Hinkunft als 
Rechtsgrundlage aus unterschiedlichen Gründen nicht weiter benötigt. Der Großteil der 
aufzuhebenden Verordnungen ist durch geänderte Rahmenbedingungen, wie Zeitablauf, 
geänderte Rechtslage, EU-Beitritt überholt. Durch die vorgesehenen Rechtsbereinigungen 
erfolgt kein Eingriff in bestehende Rechtsverhältnisse.“ 
 
In den 1950er und 1960er Jahren hat UNHCR beträchtliche Kredite an österreichische 
Gemeinden und Bauträger vergeben und damit die Errichtung von Wohnungen zur Integration 
von Flüchtlingen mitfinanziert. Bis 1971 hat UNHCR die Rückforderungen aus diesen 
Krediten selbst verwaltet. Durch den „Vertrag über die Übernahme der Darlehensprojekte vom 
Fonds Internationale Aufbauhilfe durch den Flüchtlingsfonds der Vereinten Nationen Wien“ 
(im englischen Original: „Memorandum of Understanding concerning the hand-over of loan 
projects from the Fonds „Internationale Aufbauhilfe“ to the „Austrian United Nations 
Integration Fund“), der im Februar 1972 zwischen UNHCR und der Republik Österreich 
abgeschlossen wurde, hat sich der Österreichische Flüchtlingsfonds der Vereinten Nationen 
zur – mit Stichtag 15. November 1971 rückwirkenden – Übernahme des Inkasso der Darlehen 
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verpflichtet. Im selben Vertrag wurde in Absatz 8 letzter Satz festgehalten: „Allenfalls 
erforderliche gerichtliche Klagen werden vom Amt des UNHCR über die Finanzprokuratur 
veranlasst.“ Dies steht in direkter Verbindung mit dem Inhalt der 10. Prokuratursverordnung.  
 
Mit 21. Juli 1991 hat der Fonds zur Integration von Flüchtlingen, der nunmehrige 
Österreichische Integrationsfonds, die Rechtsnachfolge des Flüchtlingsfonds der Vereinten 
Nationen Wien angetreten und das Inkasso der Forderungen für UNHCR übernommen. 
Grundlage für diese Tätigkeit bildet weiterhin der entsprechende Vertrag zwischen UNHCR 
und der Republik Österreich aus dem Jahr 1972. 
 
Da auf Grund der 40 bis 50 Jahre lang laufenden Kredite diese noch nicht alle gänzlich getilgt 
sind, kann zum heutigen Tag nicht ausgeschlossen werden, dass Artikel 8 des Vertrags in 
Zukunft Anwendung finden könnte, auch wenn es in den letzten Jahren zu keinem 
Anwendungsfall gekommen ist. Vielmehr könnten bis zur Tilgung der aus UNHCR-Mitteln 
finanzierten Darlehen des Fonds Internationale Aufbauhilfe bzw. des Evangelischen Vereins 
für Innere Mission noch Umstände auftreten, die eine gerichtliche Klage des UNHCR über die 
Finanzprokuratur notwendig machen könnten.  
 
Weiters ist zu bedenken, dass in jenen Fällen, die von UNHCR gewährten Kredite noch nicht 
getilgt wurden, das Eigentum an den enstprechenden Wohnungen noch nicht von UNHCR auf 
den Kreditnehmer übergeganen ist. Da das Übereinkommen vom 13. Februar 1946 über die 
Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen (BGBl. Nr. 126/1957) und andere 
Konventionen über diplomatische Beziehungen die Vereinten Nationen – insbesondere dann, 
wenn sie nicht von den Vereinten Nationen benutzt werden –grundsätzlich nicht von 
Rechtsstreitigkeiten, die sich auf das Eigentum an Immobilien beziehen, ausnimmt, ersucht 
UNHCR in Anerkennung seiner Bemühungen um die Integration von Flüchtlingen in 
Österreich auch für solche Fälle weiterhin die Vertretung durch die Finanzprokuratur zu 
ermöglichen.  
 
UNHCR appelliert daher an das Bundesministerium für Finanzen und das Bundeskanzleramt, 
von der beabsichtigten Aufhebung der 10. Prokuratursverordnung abzusehen und Artikel 3 Z 7 
des Gesetzesentwurfs für das Deregulierungsgesetz 2006 ersatzlos zu streichen. 
 
In der Hoffnung auf Berücksichtigung dieses Anliegen von UNHCR verbleibe ich 
 

mit freundlichen Grüßen 
 

Mag. Birgit Einzenberger 
Rechtsabteilung 

UNHCR-Büro in Österreich 
 
 
Anhang: Memorandum of Understanding concerning the hand-over of loan projects from 

the Fonds „Internationale Aufbauhilfe“ to the „Austrian United Nations 
Integration Fund  

 (Original sowie deutsche Übersetzung) 
 
 
Kopie: Herrn Dr. Alexander Janda, Geschäftsführer des Österreichischen 

Integrationsfonds 
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